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ANF'RAGß 

der Abgeordneten Dr.HAUSER 

und Genossen. 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend die Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit von Teilen 

der bezirksgerichtlichen Gerichtsbarkeit 

In den letzten J'ahren wurde der Bundesminister für Justiz 

insgesamt fünf Mal in Anfragen auf Mängel hinsichtlich der 

Verfassungsmäßigkeit und auch der Gesetzmäßigkeit von Vor­

schriften aufmerksam gemacht, die bestimmte Teile der be­

zirksgerichtlichen Gerichtsbarkeit (insbesondere in Wien 

und Graz) regeln. 

Es handelt sich um die Anfragen: 

vom 9. Mai 1973, 11-2585 d. B. I XII1.GP 

vom 24.Jänner 1974, 11-3173 d. B. I XI1I.GP 

vom 19. Februar 1975, 11-3979 du B. ; X1II.GP 

vom 6. .Juli 1976, 11-1012 d. B. , XIV. GP und 

vom 16. Dezember 1977, 11-3058 d. B. , XIV. GP 

Der Bundesminister für Justiz hat jeweils die Richtigkeit 

der Annahmen bestätigt, dabei unter anderem besonders dar­

auf hingewiesen, daß das Exekutionsger icht Wien lmd das 

Bezirksgericht ~ür Handelssa6hen Wien in einer den ein­

sdüägigen Verfassungsvorschrift.en nich.!: entsprechenden 

Weise er:::-ichtet Tvmrden (so auch das Erkenntnis des Ver­

fassungsgerich~shofes vom 11.10.1973, KII-1/73 !) und stets 

die ErgreiftlrJg legisl.ativer S3nierul1gsma.ßn21f. .. wen versp:cochen 

(vor <.ül em 5.n der Anfrü(jcü)c::tfl L\\'ortün~J \/ern 1<1. Apr-ll, '1975 I 

11-·1.1:'11 :,LB. r XIILGP). 
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sind noch nicht bekannt geworden. Die Sachlage hat sich 

alle:cdJngs ins·J\.'.'ei 1,: geändert, al s der Oberste GeI:" ichtshof 

in letzter Zeit mit Gesetzprüfungsverfahren besonders 

aktiv 't;urde und unter anderem auf gerichtsorganisat.oriscb.em 

Sektor die Uberprüfung der Einrichtungen der sog. Sprengel­

richter und die Frage der Ausdehnung des Sprengels des 

Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien beim Verfassungs­

gerichtshof beantra~hat. Anträge auf Prüfung der hier 

relevanten Fragen dürft~also nUr eine Frage der Zeit und 

des Einlangens geeigneier Anfechtungsfälle beim Obersten 

Gerichtshof sein. 

Die Anfragesteller haben bisher davon abgesehen, von sich 

aus in Form von Initiativanträgen auf eine einwandfreie 

Regelung hinzuwirken,um dem Justizressort die M5g1ichkeit 

einer einheitlichen und ~innvQ.1len Regelung der erforder­

lichen Gerichtsorganisationsvorschriften nicht zu er­

schweren .. -

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Justiz folgende 

A n fra g e 

1) Bis zu welchem Zei·tpunkt werden einw-andfreie gesetZliche 

Vorschriften 'ausgearbeitet werden, di.e alle Teile der 

bezi~ksgerichtlichen Gerichtsbarkeit - insbesondere die 

Spezialgerichte für Handels-, Exekutions- und Strafsachen 

in Wien bzw. Graz auf eine verfassungsrechtlich einwand­

freie Basis zu stellen geeignet sind? 

2) Bis wann wird - falls hiezu ein Kompetenzfeststellungs­

erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes noch immer für 

erforderlich.erachtet werden sollte - hiermit von de::. 

Bundesregierung an den Verfassungsgerichtshof herangetreten? 

3) \"IIclche j(onkrcten Maßnah...'1len sind vorgesehen, falls es 

demnächst - auf Grund von" Gesetzprüfungs~nträgcn des 

Obersten Gerichtshofes - zur l-\ufheb11 DSf der BCE;tj.Inmungen 

über das Exekutionsgericht Wien, das Bezirksgericht für 

Handelssachen Wi8n, das Strafbezirksgericht Wien und 

das Bez irksgcricht für Strafsachen Graz korrUl1en sollte? 
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